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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die sozialen Sicherungssysteme stehen angesichts der demografischen Ent-
wicklung vor grofden Herausforderungen. In der Reformdiskussion im Bereich
der Alterssicherung ist ein Ausbau privater und eigenverantwortlicher Vorsor-
ge immer starker in den Mittelpunkt gertuckt. Fur den Einzelnen sind dabei
transparente und vergleichbare Informationen Uber bereits bestehende An-
spruche aus den einzelnen Saulen des deutschen Alterssicherungssystems
sowie Anhaltspunkte Uber deren zukinftige Entwicklung eine wesentliche
Grundlage fir Entscheidungen dariber, ob und in welcher Form zusatzliche
Vorsorge getroffen werden soll.
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Die gesetzliche Rentenversicherung hat entsprechend ihrem gesetzlichen
Auftrag auf diese Entwicklung reagiert: Seit Juli 2002 werden Renteninforma-
tionen an alle Versicherten vom vollendeten 27. Lebensjahr an versandt. Da-
bei hat es z. T. grofRes Lob, z. T. aber auch Kritik gegeben. Hauptansatzpunkt
waren hierbei die Prognosen zu den zu erwartenden Rentenanspriuchen und
hier das obere Szenario mit einer angenommenen jahrlichen nominalen Ren-
tenanpassung von 3,5 %. Obgleich es fir das unterstellte Prognoseszenario
sehr gute Griinde gab, die im Folgenden noch erlautert werden, entschloss
sich die Rentenversicherung aufgrund veranderter 6konomischer und renten-
rechtlicher Rahmenbedingungen zu einer Absenkung dieses Wertes auf 2,5
%. Die Anderung wurde insbesondere aufgrund der pessimistischeren An-
nahmen der Bundesregierung bezlglich der mittel- und langfristigen Lohn-
entwicklung sowie aufgrund der bereits verabschiedeten bzw. in den kom-
menden Tagen zu beschlieienden Reformmalnahmen notwendig. Im Fol-
genden wird diese Anderung im Mittelpunkt der Uberlegungen stehen.

Zunachst moéchte ich lhnen kurz die Renteninformation in ihrer aktuellen Fas-
sung vorstellen und dabei die Anderungen aufzeigen, die sich seit ihrer ,Erst-
ausgabe“ im Juli 2002 ergeben haben. Weiter mdchte ich erlautern, welche
Auswirkungen die aktuellen Reformmalinahmen im Bereich des Rentenversi-
cherungsrechts auf die Renteninformation hatten bzw. haben. Von besonderer
Bedeutung ist dabei die neue, um einen Nachhaltigkeitsfaktor erweiterte Ren-
tenanpassungsformel.

1. Die Renteninformation

Im Zuge der Rentenreform 2001, der sog. ,Riester-Reform“, wurden die ge-
setzlichen Pflichten und Mdglichkeiten der Rentenversicherungstrager zur In-
formation, Auskunft und Beratung der Versicherten im Bereich der Altersvor-
sorge und Alterssicherung erheblich erweitert. Die wohl einschneidendste
Veranderung liegt in der Ausweitung des § 109 SGB VI. Danach sind die Ren-
tenversicherungstrager verpflichtet, die Versicherten vom vollendeten 27. Le-
bensjahr an jahrlich tber ihre individuellen Rentenanwartschaften und die Ho-
he der daraus resultierenden Rente mit einer Renteninformation zu unterrich-
ten.

Die Renteninformation wird nun bereits seit fast zwei Jahren, exakt seit dem
1. Juli 2002, sukzessive an alle Versicherten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung verschickt. Ihre Einfiihrung wurde seinerzeit auch von der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion mitgetragen. Letztlich geht die Renteninformation, die in §
109 SGB VI gesetzlich verankert ist, aber auf eine Anregung der Rentenversi-
cherung zurlck. Sie hat auch den Inhalt der Renteninformation von Anfang an
malfdgeblich gepragt.
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Folgende wesentliche Auskinfte sind in der Renteninformation enthalten:
* Angaben Uber die Grundlage der Rentenberechnung,

* Angaben Uber die Hohe einer Rente wegen verminderter Erwerbsfahig-
keit, die zu zahlen ware, wirde der Leistungsfall der vollen Erwerbsminde-
rung ,heute“ vorliegen,

* Prognose Uber die Hohe der zu erwartenden Regelaltersrente,

* Informationen Uber die Auswirkungen kiinftiger Rentenanpassungen
und

« Ubersicht Uber die Héhe der Beitridge, die fiir Beitragszeiten vom Versi-
cherten, vom Arbeitgeber oder von o6ffentlichen Kassen gezahlt worden
sind.

Die Renteninformation soll mit diesen Auskiinften insbesondere jlingere Ver-
sicherte bei ihrer Entscheidung Uber Notwendigkeit und Umfang einer ergan-
zenden Altersvorsorge unterstiitzen. Nach einer Studie zur Renteninformation
halten 87 % der Befragten die Renteninformation fur ein geeignetes Hilfsmittel
fir die Planung der Altersvorsorge. Deshalb ist es uns auch so wichtig, dass
die vorausberechnete Hohe der gesetzlichen Rente, die der einzelne Versi-
cherte zu erwarten hat, so verlasslich wie moéglich angegeben wird.

Im Vergleich zur ausgewiesenen Erwerbsminderungsrente ist die Vorausbe-
rechnung der Altersrentenhdhe schwierig. Dies liegt zum einen daran, dass
sich die zu stellende Prognose auf einen Zeitraum von bis zu mehreren Jahr-
zehnten richtet, zum anderen daran, dass die Hohe der Rente von einer Viel-
zahl 6konomischer, gesellschaftlicher und politischer Faktoren abhangt, die
sich zudem bestandig andern und auRerdem gegenseitig beeinflussen.

Um den Versicherten trotzdem eine maoglichst verlassliche Grundlage fur ihre
Planung zu bieten, haben sich Rentenversicherung und Gesetzgeber ent-
schlossen, eine Korridor aufzuzeigen, der den duf3eren Rahmen der zu erwar-
tenden Entwicklung beschreibt. Dazu werden vier Berechnungen angestellt:

0 eine Berechnung auf der Basis der bislang gezahlten Beitrage,

o0 eine Hochrechnung flir den Fall, dass die in den letzten finf Jahren
durchschnittlich gezahlten Beitrdge — ohne Beitrage flr Berufsausbil-
dungs- und Kindererziehungszeiten — bis zum 65. Lebensjahr weiter-
gezahlt werden — und zwar ohne Anpassung,

o eine solche Berechnung mit einer durchschnittlichen Rentenanpas-
sung von 1,5 % in einer niedrigeren Entwicklungsvariante und

o eine Berechnung mit einer durchschnittlichen Rentenanpassung von
frGher 3,5 und nun 2,5 % in einer gunstigeren Entwicklungsvariante.
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In der &ffentlichen und politischen Diskussion wurde die Renteninformation
vor allem wegen der letzteren Berechnung kritisiert. Zum Teil wurde dabei so-
gar gefordert, auf eine Hochrechnung ganz zu verzichten. Das Aufzeigen ei-
ner gunstigeren Entwicklungsvariante mit einer Rentenanpassung von mitt-
lerweile 2,5 % und einer ungunstigeren Entwicklungsvariante mit einer Ren-
tenanpassung von 1,5 % dient jedoch der Erhéhung der Transparenz und der
deutlicheren Information der Versicherten. Es ware unangemessen und
falsch, eine weit in die Zukunft reichende Prognose lediglich auf die aktuelle
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Gesamtsituation zu griinden. Bei den
Annahmen stitzen wir uns deshalb auf die mittel- und langfristigen Lohnent-
wicklung des Rentenversicherungsberichts. Es ist hierbei notwendig, dass die
Rentenversicherung auch die Langfristrechnungen auf der Basis des gelten-
den Rechts und gesicherter Prognosen vornimmt und nicht beliebige Annah-
men setzt.

Die rickschauende Betrachtung der Rentenanpassung der vergangenen Jah-
re und Jahrzehnte bestatigt im Ubrigen diese Vorgehensweise. In den ver-
gangenen 20 Jahren lag die Rentenanpassung im Schnitt bei knapp 2,9 %. In
der Vergangenheit hat es zahlreiche Rentenerh6hungen gegeben, die sogar
deutlich Uber 3,5 % gelegen haben. Und das nicht nur in den 60er- und 70er-
Jahren, sondern auch danach. Gleichwohl liegt es in der Natur langfristiger
Prognosen, dass ihre Werte nur Schatzungen sein kdnnen. Darauf wird in der
Renteninformation ausdricklich hingewiesen.

Damit die Versicherten die aufgezeigten Rentenhdhen nicht Uberbewerten,
sind in die Renteninformation — neben dem Hinweis auf den Schatzcharakter
der Hochrechnungen — noch weitere Hinweise aufgenommen worden:

+ Es wird ausdricklich auf die anstehenden Anderungen im Bereich der Be-
steuerung der Altersvorsorge hingewiesen — Frau Dr. Brall wird Sie diesbe-
ziglich noch ausfihrlich informieren.

 Es wird in der Renteninformation ausdricklich darauf aufmerksam ge-
macht, dass die ausgewiesenen dynamisierten Rentenzahlbetrage auf-
grund des Kaufkraftverlustes nicht mit heutigen Einkommen in dieser H6-
he vergleichbar sind. Dieser Hinweis findet sich unmittelbar im Anschluss
an die Hochrechnungen.

* In einem dritten Hinweis wird explizit ausgefihrt, dass aufgrund der Ren-
tenanpassungsformel das Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversi-
cherung im Vergleich zur allgemeinen Lohnentwicklung zuriickgehen wird
und sich damit die so genannte ,Versorgungsllicke® vergroRern wird.

Die Renteninformation stiel} bereits in ihrer urspringlichen Ausgestaltung zu
Beginn der Pilotphase bei den Versicherten auf groRes Interesse: In der Re-



I VDR Pressekontaktseminar 2004

gel wird sie unmittelbar nach dem Erhalt gelesen und mit Personen aus dem
naheren sozialen Umfeld diskutiert. Nur 2 % der Versicherten, die die Informa-
tion erhalten haben, halten sie fir ,zu kompliziert bzw. unverstandlich“ und
haben sie daher nicht gelesen. Auch der Umfang der Renteninformation
scheint aus Sicht der Befragten grundsatzlich in Ordnung zu sein, zumindest
betrachten 70 % ihn als ,genau richtig“.

Bis Ende 2003 wurden in der Probephase bereits rund 21 Millionen Rentenin-
formationen versandt. In diesem Jahr bekommt nochmals in etwa die gleiche
Anzahl von Versicherten ihre erste Information. Nachdem die Pilotphase damit
weitgehend abgeschlossen ist, werden die Rentenversicherungstrager ab An-
fang 2005 jahrlich etwa 42 Mio. Renteninformationen verschicken, d. h. es
werden werktaglich etwa 140.000 Briefe versandt. Nach Vollendung des 54.
Lebensjahres erhalten Versicherte alle drei Jahre anstelle der Renteninforma-
tion eine etwas anders ausgestalteten Rentenauskunft.

2. Wesentliche ReformmaBBnahmen und ihr Einfluss auf die Rentenin-
formation

2.1 Uberblick

Am gestrigen Dienstag hat lhnen Herr Dr. Reimann bereits die kurzfristig und
langfristig wirkenden Reformmalinahmen im Bereich der Rentenversicherung
dargestellt. Wahrend die Kurzfristmallnahmen nur geringe Auswirkungen auf
die Renteninformation haben, sind einzelne LangfristmalRnahmen durchaus
von Bedeutung. Dies betrifft zum einen die geanderte Bewertung der Ausbil-
dungszeiten und zum anderen die modifizierte Rentenanpassungsformel.

In den aktuellen Renteninformationen sind die kurz vor der Verabschiedung
stehenden Anderungen im Bereich der Ausbildungszeiten noch nicht beriick-
sichtigt. Dies liegt daran, dass die Rentenversicherung nicht willkdrlich und
ohne Beachtung der geltenden Rechtslage die der Renteninformation zu
Grunde liegenden Daten der Versicherten andern kann. Spatestens Mit In-
krafttreten der Neuregelung am 1. Januar 2005 wird auch diese Anderung in
den Renteninformationen bericksichtigt werden.

Wiahrend sich die Anderungen im Bereich der Ausbildungszeiten noch indivi-
duell unterschiedlich auswirken, sind die Anderungen aufgrund der geander-
ten Rentenanpassungsformel fur alle Versicherten von grundsatzlich gleicher
Bedeutung. Aus diesem Grund wird dieses Kernelement des RV-
Nachhaltigkeitsgesetzes auch bereits seit Marz diesen Jahres in den Renten-
informationen berlcksichtigt. Wie und in welchem Ausmal dies geschieht,
soll im Folgenden naher erlautert werden.
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2.2 Die modifizierte Rentenanpassungsformel

Die Erganzung der Rentenanpassungsformel um einen Nachhaltigkeitsfaktor,
in dem sich die Veranderungen des Verhaltnisses von Rentenempfangern zu
Beitragszahlern widerspiegelt, wurde von der Rirup- und der Herzog-
Kommission empfohlen. Mit diesem Faktor werden bei der Bestimmung der
Anpassungssatze alle gesamtgesellschaftlichen Veranderungen bericksich-
tigt, die fur die finanzielle Situation der Rentenversicherung von zentraler Be-
deutung sind — darunter vor allem die Veranderung der Situation am Arbeits-
markt und die demografische Entwicklung. Verlangert sich die Lebenserwar-
tung und steigt deshalb die Zahl der Rentner an, mindert sich die Anpassung
der Renten. Wirde — allein oder zusatzlich — die Zahl der Arbeithehmer sin-
ken, so minderte auch dieser Effekt die Anpassung der Renten. Der Nachhal-
tigkeitsfaktor geht damit tiber den allein auf die Lebenserwartung abstellen-
den demografischen Faktor hinaus, der im Zuge der Rentenreform 1997 ent-
wickelt wurde, aber aufgrund des Regierungswechsels 1988 nicht in Kraft trat.

Im RV-Nachhaltigkeitsgesetz ist folgende Ausgestaltung der Rentenanpas-
sungsformel festgelegt worden:

BE_; 100 -~ AVA o —~RVB,_ RQ,_ .
ARW, = ARW,_; — ! 2010 - ((1— Q lJuﬂj, mit

ARW = Aktueller Rentenwert
BE¢ 4 = Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschn. beschaftigten

Arbeitnehmer im vergangenen Kalenderjahr

BE., = Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschn. beschéaftigten
Arbeitnehmer im vorvergangenen Kalenderjahr unter Bertck-
sichtigung der Veranderung der beitragspflichtigen Bruttolohn-
und -gehaltssumme je durchschnittl. beschéaftigten Arbeitn.
ohne Beamte einschlielRlich Bezieher von Arbeitslosengeld

AVA = Altersvorsorgeanteil
RVvVB = durchschn. Beitragssatz in der Rentenversicherung
RQ = Rentnerquotient.

Im Grundsatz orientiert sich die Rentenanpassung damit auch nach der neuen
Formel an der Entwicklung der Bruttolohn- und -gehaltssumme je durch-
schnittlich beschéaftigten Arbeithehmer aus den Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen (VGR). Diese Grofe wird jedoch in Richtung auf die beitragsrele-
vanten Teile der Bruttolohn- und -gehaltsumme korrigiert. Entgelte oberhalb
der Beitragsbemessungsgrenze und Beamtenbeziige haben damit nach der
neuen Formel keinen Einfluss mehr auf die Rentenanpassung.
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In der im Gesetzentwurf enthaltenen Formel wird die Entwicklung der Brutto-
lohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschaftigten Arbeitnehmer ohne
Beamte und ohne Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze mit
dem Faktor BE;, bezeichnet. BE; ; wird hingegen definiert als Entwicklung der
Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschaftigten Arbeitneh-
mer einschlieRlich Beamte und einschliellich Einkommen oberhalb der Bei-
tragsbemessungsgrenze. Mit dem Faktor BE werden somit unterschiedliche
Grolien bezeichnet, je nachdem, auf welches Jahr der Faktor bezogen wird.
Dieser Wechsel in der Definition ist uniblich und verwirrend.

3. Die Dynamisierungssatze in der Renteninformation unter Beriicksich-
tigung der modifizierten Rentenanpassungsformel

3.1 Die Bestimmung der bisherigen Dynamisierungssatze

Die Dynamisierungssatze in der Renteninformation werden auf Basis der An-
nahmen zur mittel- und langfristigen Lohnentwicklung des Rentenversiche-
rungsberichts bestimmt. Die Annahmen im Rentenversicherungsbericht belie-
fen sich bis Ende vergangenen Jahres auf 3 % im mittleren Szenario; die obe-
re Variante wurde mit 4 % und die untere Variante mit 2 % ausgewiesen. Die
Werte entsprachen damit auch weitgehend allen Prognosen wissenschaftli-
cher Institutionen.

Auf Basis der gelten Rentenanpassungsformel wurde zum damaligen Zeit-
punkt, d. h. mit dem Versand der ersten Renteninformation im Jahr 2002, in
der langen Frist von einem etwa um 0,5 Prozentpunkte geminderten Anstieg
der Renten im Vergleich zur Lohnentwicklung ausgegangen. Die Minderung
ist insbesondere auf den sog. Altersvorsorgeanteil (AVA) zurtckzufuhren.
Dementsprechend ergaben sich fliir die untere und obere Variante Anpas-
sungsraten von 1,5 % bzw. 3,5 % (2 % minus 0,5 % bzw. 4 % minus 0,5 %).

Aus Sicht der Rentenversicherung wurde damit bei ihrem gewahlten Vorge-
hen nicht nur den rechtlichen Rahmenbedingungen Genlige getan, sondern
auch die fundiert abgeleiteten 6konomischen Entwicklungen adaquat bertck-
sichtigt. Vor diesem Hintergrund gab und gibt es keine grundsatzlichen Ein-
wande, das bestehende Verfahren in Frage zu stellen.

3.2 Die geanderten Annahmen zur Lohnentwicklung

Auch bei der Neubestimmung der Dynamisierungssatze der Renteninformati-
on in den vergangenen Monaten orientierte sich die gesetzliche Rentenversi-
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cherung grundsatzlich an den Annahmen des Rentenversicherungsberichts
der Bundesregierung zur mittel- und langfristigen Lohnentwicklung. Diese An-
nahmen wurden im jungsten Bericht jedoch gegenliber den Vorjahren korri-
giert. Wahrend in der Vergangenheit im Rentenversicherungsbericht als mitt-
leres Szenario eine nominale Lohnsteigerung von 3 % p. a. angenommen
wurde, heift es nun im aktuellen Rentenversicherungsbericht: ,Ab dem Jahr
2008 wird eine konstante Zuwachsrate von 3 % angenommen. (....) Lediglich
zur komplementierenden Darstellung einer modellmafligen oberen Variante
werden die Zuwachsraten der mittleren Variante um einen Punkt erhoht. Da-
bei wird angesichts der Lohnentwicklung der letzten Jahre die Eintreffens-
wahrscheinlichkeit der oberen Variante als wenig wahrscheinlich angese-
hen,...“ Damit wird deutlich gemacht, dass die Wahrscheinlichkeit einer nomi-
nalen Lohnentwicklung von 4 % gering ist, aber ein hdheres Wachstum als 3
% keinesfalls ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund ist fir das
obere Szenario der dynamisierten Hochrechnungen in der Renteninformation
ein Wert fur die Lohnentwicklung zu bestimmen, der dieser Eintrittswahr-
scheinlichkeit des oberen Lohnpfades Rechnung tragt. Die Rentenversiche-
rung hat sich fur ein Lohnwachstum im oberen Szenario von 3,2 % entschie-
den. Fur das untere Szenario sollte — in Analogie zum Vorgehen im Renten-
versicherungsbericht — ein Wachstum von 1 % unterhalb dieser Annahme und
damit von 2,2 % genommen werden.

Tabelle 1: Annahmen 2003 / 2004 zur mittel- und langfristigen nominalen
Lohnentwicklung ausgewabhlter Institutionen
(in Prozent; unterstellte Inflationsrate: 1,5 %)

Institution Lohnentwicklung (in %) Anmerkungen
Unteres | Mittleres | Oberes
Szenario | Szenario | Szenario
Bundesregierung(RV- 2 3 4 oberes Szenario nur
Bericht) nachrichtlich
EU - 3,3 - real: 1,8
Rentenversicherung - ca.3 -
Sozialbeirat 2 - 3
Prognos AG - 3,4 -
DIA (Prof. Schnabel) - ca. 2,9 - real: 1,2 (bis 2009)
1,5 (ab 2010)
“Rirup-Kommission” - 3,0 -

Ein Lohnwachstum von 3,2 % liegt im Ubrigen noch unterhalb aktueller Be-
rechnungen beispielsweise der Prognos AG in ihrem mittleren Szenario. Sie
geht in einem aktuellen Projektbericht des Forschungsnetzwerkes Alterssi-
cherung (Tabelle 3-14) und in ihrem Deutschland-Report (Tabelle 3-10) lang-
fristig von 3,4 % aus. Auch gegeniber den Berechnungen der Kommission fir
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die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme durfte
die Annahme von 3,2 % flir das obere Szenario als eher pessimistisch einge-
schatzt werden, da hier — als mittleres Szenario — von einem langfristigen
Lohnwachstum von 3,0 % (Tabelle 2-3) ausgegangen wird. Die Tabelle 1 stellt
in einer Ubersicht die Lohnentwicklungsannahmen wesentlicher Institutionen
dar.

3.3 Die Auswirkungen des Nachhaltigkeitsfaktors

Von diesen Annahmen mit 3,2 % und 2,2 % ausgehend, kdnnen anschlieRend
die Dynamisierungswerte durch die Berlcksichtigung der fir die Rentenan-
passung relevanten und nicht bereits in der Lohnentwicklung bericksichtigten
Grofen bestimmt werden. Aufgrund der Neugestaltung der Rentenanpas-
sungsformel ab 2005, d. h. unter Berlcksichtigung des RV-
Nachhaltigkeitsgesetzes sind folgende Grofien als Einflussfaktoren zu beach-
ten:

» Altersvorsorgeanteil (AVA),
» Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung,
* Nachhaltigkeitsfaktor und

» Entwicklung der versicherungspflichtigen Entgelte im Vergleich zur allge-
meinen Lohnentwicklung.

Die Tabelle 2 stellt die einzelnen Einflussfaktoren mit ihrer jeweiligen Auswir-
kung auf die Rentenanpassung dar. Angegeben sind die relativen Anderun-
gen des aktuellen Rentenwertes, die der jeweiligen Einflussgrofie zugerech-
net werden kdnnen. Als Referenz fungieren Beitragssatze und aktuelle Ren-
tenwerte einer Vorausrechnung, basierend auf den aktuellen Annahmen der
Bundesregierung und auf den Entwilrfen eines Zweiten und Dritten SGB VI
Anderungsgesetzes, d. h. der im November 2003 beschlossenen Kurzfrist-
maflnahmen und des RV-Nachhaltigkeitsgesetzes.

Die in Tabelle 2 aufgefuhrten Elemente fuhren in der Summe bis 2030 dazu,
dass der aktuelle Rentenwert 2030 um gut 16 Prozent geringer ausfallt als bei
reiner Lohnfortschreibung nach den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen. In diesem Zeitraum wird also die Rentenanpassung im Durchschnitt um
rund 0,7 Prozentpunkte pro Jahr hinter der Lohndynamik zurtickbleiben. Da-
her ergeben sich als Dynamisierungswerte fir die Hochrechnung der Renten-
anspriche:

 fur die ungunstigere Variante 1,5 Prozent (2,2 Prozent minus
0,7 Prozentpunkte) und

» fur die obere Variante 2,5 Prozent (3,2 Prozent minus 0,7 Prozentpunkte).
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Die errechneten Bruttobetrage werden kinftig auf 10 Euro abgerundet. Damit
soll insbesondere dem Anschein einer hohen Prognosegenauigkeit vorge-
beugt werden.

Tabelle 2: Einflussfaktoren auf zukiinftige Rentenanpassungen

Einflussfaktor Zeitraum Wirkung auf die Dynamisierung
Relative Anderung des aktuellen Rentenwertes
am Ende des Zeitintervalls

Altersvorsorgeanteil 2005 -2010 -3,0%

2005 - 2015 -35%

2005 — 2020 -35%

2005 - 2030 -35%

2005 — 2040 -35%
Beitragssatz zur ge§etz— 2005 -2010 +0,9 %
Iriﬁggn Rentenversiche- 2005 — 2015 £11%

2005 — 2020 -0,5%

2005 - 2030 -29%

2005 — 2040 -4.2%
Nachhaltigkeitsfaktor 2005 - 2010 -0,9 %

2005 - 2015 -1,7%

2005 — 2020 -33%

2005 - 2030 -7,6%

2005 — 2040 -99%
Entwicklung' qer versi-| 2005 -2010 -2%
allgemeinen Lohnent-| 2005 - 2020 -2%
wicklung™ 2005 — 2030 2%

2005 — 2040 -2%

* Annahme: Zwischen 2004 und 2008 bleiben die vers. Entgelte um 0,4-%-Pkt. p.a.

hinter der Lohndynamik nach VGR zurtick.

5. AbschlieRende Bemerkungen

Die Rentenversicherung hat in der Vergangenheit immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass die Dynamisierungssatze in der Renteninformation angepasst
werden und werden mussen, wenn sich die entsprechenden rechtlichen

10
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Rahmenbedingungen oder die Berechnungsgrundlagen verandern. Unser An-
liegen ist es, gednderte Anpassungswerte moglichst zeitnah in die Rentenin-
formation aufzunehmen. Bereits seit Anfang Marz werden deshalb die Ren-
teninformationen mit den neuen Dynamisierungswerten versandt. Wir konnten
nach der Gesetzeslage die Versandaktion nicht langer unterbrechen, weil wir
es dann nicht mehr geschafft hatten, die 21 Millionen Renteninformationen
dieses Jahr noch zu versenden, und wir wollten angesichts der rentenpoliti-
schen Entwicklung — gepragt vor allem durch das RV-Nachhaltigkeitsgesetz
nicht mehr von den alten Werten ausgehen. Darauf, dass wir ausnahmsweise
von dem noch geltenden Recht abweichen, haben wir die Versicherten explizit
hingewiesen. Wir haben sie aber auch dartber informiert, dass sonstige Ge-
setzesvorhaben, wie z. B. die Neubewertung der Ausbildungszeiten, noch
nicht bertcksichtigt sind.
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i 2. Renteninformation €ami e S

Rentenreform 2001
durch AVmG -> Anderung des § 109 SGB VI
jahrlich

ab dem 27. Lebensjahr
ab dem 54. Lebensjahr: alle drei Jahre Rentenauskunft

Angaben uber:
Rentenberechnung (Grundlagen)
Hohe der Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit
Hohe der Regelaltersrente -> Prognosen
Auswirkung kunftiger Rentenanpassungen
gezahlte Beitrage



A\ ok 2. Renteninformation

Sicherheit fiir Generationen
biE GeserzLicHE Rente

Ziele der Renteninformation

Entscheidungshilfe:  Notwendigkeit / Umfang
erganzender Vorsorge

Angaben zur Rentenhohe

Berechnung auf Basis bislang gezahlter Beitrage
Hochrechnung

-> fur den Fall, der Weiterzahlung bis zum
65. Lebensjahr

(Durchschnitt aus den letzten 5 Jahren ohne KEZ
und Berufsausbildung)

-> ohne Anpassung
Hochrechnung mit Anpassung: 1,5 % und 2,5 %
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2. Renteninformation

Sicherheit fiir Generationen
biE GeserzLicHE Rente

Hinweise in der Renteninformation

Rentenbesteuerung
Kaufkraftverlust / Inflation

Verringerung des Leistungsniveaus /
VergroBerung der Versorgungslucke
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Interesse an der Renteninformation

grofles Interesse

nur 2 %: ,,zu kompliziert®“,
,y2unverstandlich®

87 %: »,geeignetes Hilfsmittel fiir die
Altersvorsorgeplanung®
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S 3. ReformmaRnahmen TR 4

LangfristmafRnahmen

. Anderung der Rentenanpassungsformel
. Niveausicherungsklausel

Anhebung der Altersgrenzen fur die Inanspruchnahme
der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit und nach
Altersteilzeit

Abschaffung der Bewertung von Anrechnungszeiten bei
schulischer Ausbildung

Einschrankung der Hoherbewertung der ersten 36
Kalendermonate mit Pflichtbeitragszeiten

Erhohung der Schwankungsreserve /
Nachhaltigkeitsrucklage
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Rentenanpassungsformel

Bundesregierung /
,RuUrup-Kommission*: »Nachhaltigkeitsfaktor*

»Herzog-Kommission*: »Erweiterter Demographiefaktor*

Ziel: Orientierung an demografischer und 6konomischer
Entwicklung

MaRstab: Entwicklung der Relation Rentner - Beitragszahler

-> automatische” Dampfung bzw. Erhohung
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éVDR 3. ReformmaRnahmen

Neuer MaRstab:
Versicherungspflichtige Entgelte

«2004 (Annahmen): gravierende Abweichungen

>  Entwicklung der Bruttolohne und -gehalter je Arbeithehmer
(-> Rentenanpassung im Folgejahr): +1,8%
»  Entwicklung der versicherungspfl. Entgelte je Arbeithehmer

(-=> Beitragseinnahmen): +1,4%

‘Konsequenz: Finanzierungsrisiken fur die GRV

*Absicht: Einschrankung dieser Risiken
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Nachhaltigkeitsfaktor

(nach RV-Nachhaltigkeitsgesetz)

Bruttolohn- und -gehaltssumme Altersvorsorgeanteil fir das Jahr
je durchschn. beschaftigten Arbeit- 2010 in HOhe von 4 vom Hundert

nehmer im vergangenen Kalenderjahr
durchschn. Beitragssatz in

der Rentenversicherung

T
E,\ ;100 = AVA,, ~RVB., {(, RO,

Gewichtungsfaktor

AR = AR, Ak Oor +1
l Bf? 100 —AVA,,, —RVB,_, RO, _,
aktueller Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschn. Rentnerquotient
Rentenwert beschaftigten Arbeitnehmer im vorvergangenen

Kalenderjahr unter Bertcksichtigung der Verand.
der beitragspfl. Bruttolohn- und -gehaltssumme je
durchschn. beschaftigten Arbeithehmer ohne
Beamte einschliel3lich Bezieher von AL-Geld
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A\ ok 4. Dynamisierungssitze

Auswirkungen der bisherigen Rentenanpassungsformel
auf die Dynamisierungswerte der Renteninformation

- Berechnungsgrundlage: Annahmen des Rentenversicherungs-
berichts zur langfristigen Lohnentwicklung (2002): 2 % bis 4 %

- Einflussfaktoren auf ,,Nicht-Weitergabe“ der Lohnentwicklung an die
Rentner:

* Altersvorsorgeanteil und 0.5% -Punkt
* GRV-Beitragssatz ;9 /0= UNKLE

- Systematische Bestimmung der Dynamisierungswerte:

2%-05%=15%
4 % — 0,5 % = 3,5 %
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A\ ok 4. Dynamisierungssitze

Aktuelle Annahmen zur mittel- und langfristigen nominalen

Lohnentwicklung ausgewahlter Institutionen
(in Prozent: unterstelite Inflationsrate 1,5%)

Lohnentwicklung
Institution Unteres Mittleres Oberes Anmerkungen
Szenario Szenario Szenario

Bundesreg. 2 3 4 Oberes Szenario
(RV-Bericht) nur nachrichtlich
EU - 3,3 - real: 1,8
Renten- - -
versicherung ca. 3
Sozialbeirat 2 - 3
Prognos AG - 3,4 -
DIA - - real: 1,2 (bis 2009)
(Prof. Schnabel) ca. 3 1,5 (ab 2010)
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A\ ok 4. Dynamisierungssatze

Auswirkungen der neuen Rentenanpassungsformel auf die
Dvnamisierungswerte der Renteninformation

- Berechnungsgrundlage: Annahmen des RVB zur langfristigen Lohn-

entwicklung (2003): 2 %, 3% und 4 %,
wobei 4 % mit geringer Wahrscheinlichkeit

=> Ausgangswerte (gewichtet): 3,2 % und 2,2 %

- Einflussfaktoren auf ,,Nicht-Weitergabe“ der Lohnentwicklung an die

Rentner (bis 2030):
* Altersvorsorgeanteil
* GRV-Beitragssatz
* Nachhaltigkeitsfaktor
* versicherungspfl. Entgelte statt allg. Lohnentv_v./

e

—~— 0,7%-Punkte

- Systematische Bestimmung der Dynamisierungswerte:
2,2% (3,2%)—-0,7% =1,5% (2,5 %)
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Einflussfaktoren auf zukunftige Rentenanpassungen
Zeitraum: 2005 - 2030

Einflussfaktor Wirkung auf die
Dynamisierung

Altersvorsorgeanteil -3,5%
Beitragssatz zur gesetzlichen o

Rentenversicherung -2,9%
Nachhaltigkeitsfaktor -7,6 %

versicherungspflichtige Entgelte
im Vergleich zur allgemeinen -2
Lohnentwicklung

Seite 14



DIE GESETZLICHE

.A.VDR 5. AbschlieBende Bemerkungen )

Rente

Missiraven angebracht SZ-Zeichnung: Pepsch Gotischeber

Seite 15



	Vortrag
	1. Die Renteninformation
	2. Wesentliche Reformmaßnahmen und ihr Einfluss auf die Renteninformation
	3. Die Dynamisierungssätze in der Renteninformation unter Berücksichtigung der modifizierten Rentenanpassungsformel
	4. Abschließende Bemerkungen
	Folien

